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Bekanntmachung
Die Untere Jagdbehorde fiihrt die Jagerprifung in
diesem Jahr vom 18. April bis 21. April 2016 durch

Bestatigungsvermerk und Ergebnisverwendungsbe-
schluss fiir das Geschéftsjahr 2014 der Koelnmesse
GmbH, KéIn
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1 14. Satzung zur Anderung der Hauptsatzung der
Stadt K6ln vom 6. Januar 2016

Aufgrund von § 7 Abs. 1 Satz 1, 41 Abs. 1 Satz 2 lit. f Ge-
meindeordnung NRW i.d.F. der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge&ndert durch Artikel | des
Gesetzes zur Forderung der politischen Partizipation in den
Gemeinden vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380) hat der Rat
der Stadt Koln in seiner Sitzung vom 12.11.2015 folgende Sat-
zung zur Anderung der Hauptsatzung vom 10.02.2009, zuletzt
geéndert durch die 13. Anderungssatzung der Hauptsatzung
vom 13.10.2014 beschlossen

§1

§ 23 der Hauptsatzung der Stadt KoIn erhélt folgende Fas-
sung:

»§ 23 Seniorenvertretung und Arbeitsgemeinschaften Se-

niorenpolitik

(1) Bei der Stadt KéIn wird eine Seniorenvertretung gebildet.
Die Seniorenvertretung der Stadt KéIn wird entsprechend
den Regelungen der jeweils glltigen Wahlordnung gewahit.

(2) Auf Stadtebene und auf Stadtbezirksebene werden Ar-
beitsgemeinschaften gebildet, in die die Seniorenver-
tretung, die Wohlfahrtsverbande und die Fraktionen des
Rates bzw. Bezirksvertretungen Mitglieder entsenden.
Die Stadtarbeitsgemeinschaft Seniorenpolitik besitzt das
Recht, Anregungen oder Stellungnahmen dem Rat oder
einem Ausschuss vorzulegen. Die Bezirksarbeitsgemein-
schaften Seniorenpolitik haben das Recht, Anregungen
und Stellungnahmen der Bezirksvertretung vorzulegen.

(3) Die in die Stadtarbeitsgemeinschaft gewahlten Senioren-
vertreterinnen und Seniorenvertreter und ihre Stellvertre-
tungen bilden die SVK-Stadtkonferenz.

(4) Die SVK-Stadtkonferenz kann Mitglieder in die fir Sozi-
ales, Gesundheit, Verkehr, Kultur, Sport, Umwelt, Stadt-
entwicklung, Jugend, Bauen, Wohnen, sowie Anregungen
und Beschwerden zustandigen Fachausschisse entsen-
den. Hierfir schlagt die SVK-Stadtkonferenz aus ihrer
Mitte je ein Mitglied und eine Stellvertreterin/einen Stell-
vertreter fir den Verhinderungsfall vor. Auf Vorschlag der
SVK-Stadtkonferenz wahlt der Rat diese als sachkundige
Einwohner gem. § 58 Abs. 4 GO in die Ausschisse.

(5) Die Einzelheiten regelt die vom Ausschuss fiir Soziales
und Senioren beschlossene Geschéftsordnung flr die Be-
zirksarbeitsgemeinschaften Seniorenpolitik und die Stadt-
arbeitsgemeinschaft Seniorenpolitik der Stadt KéIn.

§2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer éffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Koln, den 06.01.2016 Die Oberblrgermeisterin
gez. Henriette Reker
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2 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitpldnen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemas § 10
Baugesetzbuch (BauGB)

Arbeitstitel: BlasiusstraBe in Kéln-Meschenich

Da der Bebauungsplan Nummer 65360/04 ,BlasiusstraB3e in
KoIn-Meschenich” im Amtsblatt Nummer 37 vom 7. Septem-
ber 1981 nicht wirksam bekannt gemacht worden ist, wird er
erneut mit Ruckwirkung zum 7. September 1981 bekannt ge-
macht.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18. Mai 1981 den Satzungs-
beschluss geméaB § 10 Bundesbaugesetz mit der beigefiigten
Begriindung nach § 9 Abs. 8 Bundesbaugesetz Uber folgen-
den Bebauungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 65360/04 fir das Gebiet zwischen
BlasiusstraBBe, Briihler StraBe (B51) und circa 40 m westlich
parallel der Alten Brihler StraBe in Kéln-Meschenich
Arbeitstitel: BlasiusstraBe in Kdln-Meschenich

Der Bebauungsplan Nummer 65360/04 einschlieBlich der Be-
grindung liegt mit dem Tage der Veréffentlichung im Amtsblatt
der Stadt KéIn, beim Amt fiir Liegenschaften, Vermessung und
Kataster der Stadt KéIn, Plankammer, Zimmer 06. E 05 Stadt-
haus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kéln,

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Alle DIN-Normen, auf die in den textlichen Festsetzungen des
Bebauungsplanes verwiesen wird, werden an gleicher Stelle
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst flr
Satzungen vorgeschriebenen Verdffentlichung tritt, tritt der
Bebauungsplan Nummer 65360/04 riickwirkend zum 7. Sep-
tember 1981 in Kraft.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten liber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Beriicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchfiihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Mangel des Abwagungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegeniiber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.

Ausgegeben am 13. Januar 2016
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Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Félligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefihrt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungspldne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Birgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenlber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 18. Dezember 2015

Die Oberblrgermeisterin
gez. Reker

3 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitpldnen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemas § 10
Baugesetzbuch in Anwendung des vereinfachten
Verfahrens nach § 13 Baugesetzbuch
Arbeitstitel: Kalker HauptstraBe in KéIn-Kalk

Der Rat hat in seiner Sitzung am 12. November 2015 den
Satzungsbeschluss gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
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(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass
dieser Satzung geltenden Fassung — Uber folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 7045/02 gem&B § 10 Absatz 1 Bau-
gesetzbuch im vereinfachten Verfahren nach § 13 Bauge-
setzbuch flir das Gebiet Ostlich der RobertstraBe, die Kalker
HauptstraBe querend, Ostlich der Kalker HauptstraBe 101 a
entlang der ruckwartigen Grundstlicke VietorstraBe 2 bis
16, sudlich VietorstraBe 38, dstlich der VietorstraBe, sidlich
der EngelsstraBe und westlich der NieBenstraBe, dstlich der
JosephskirchstraBe entlang der ndérdlichen und &stlichen
Flurstiicksgrenze 391, weiter an der stdlichen und &stlichen
Schulgrundstiicksgrenze, Ostseite der KapitelstraBe und
ThumbstraBBe folgend, KasernenstraBe querend, in Verlan-
gerung Ostlich des Flurstlicks 188, sudlich des Flurstlicks
252 bis westlich ZechenstraBe, dann sldlich bis Zechen-
straBe 14, ndrdlich entlang des Flurstliicks 100 bis Flurstiick
333 zur Kalker HauptstraBe 276, weiter nach Westen entlang
WiersbergstraBe an der Hausnummer 32, in die Kantstra-
Be, der Ostlichen, ndrdlichen Schulgrundstiicksgrenze bis
HollweghstraBe 20 folgend, dann sldliche Flurstlicksgren-
ze 168/70 und rlickwartige Grenze NeuerburgstraBe 7 bis
15, der nérdlichen SieversstraBe folgend, Rolshover Stra-
Be querend, sudlich Rolshover StraBe 16 entlang Flurstiick
2083, den rickwartigen Grundstticken Johann-Mayer-StraBe
12 bis 16 und RobertstraBe 15 und 17 bis zur RobertstraBe.
Die im Bebauungsplan dargestellten Bereiche des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes 70454/08 —Arbeitstitel: Kalker
HauptstraBe 145 in KéIn-Kalk— und die Teilflache des Durch-
fUhrungsplanes 70450/05 werden nicht Bestandteil des Plan-
geltungsbereiches.

Arbeitstitel: Kalker HauptstraBe in Kéln-Kalk

Der Bebauungsplan Nummer 7045/02 einschlieBlich der Be-
grindung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekanntma-
chung, das heiBt, mit dem Tage der Veroffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Kéln, beim Amt fir Liegenschaften, Vermes-
sung und Kataster der Stadt Kéln, Plankammer, Zimmer 06 E
05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KéIn,

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fir
Satzungen vorgeschriebenen Veroffentlichung tritt, wird der
Bebauungsplan Nummer 7045/02 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten tber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-

Ausgegeben am 13. Januar 2016
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und Formvorschriften eine unter Berilicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Méngel bei der Durchfiihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Mangel des Abwagungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegeniiber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.

Hinweis auf Félligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des
Anspruchs dadurch herbeifihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigeflhrt wird.”

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungspldne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verklindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Birgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegentber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 18. Dezember 2015

Die Oberblrgermeisterin
gez. Reker
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4 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplinen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemas § 10
Baugesetzbuch in Anwendung des beschleunigten
Verfahrens nach § 13 a Baugesetzbuch und teilweise
Aufhebung des unterliegenden Bebauungsplans im
Uberschneidungsbereich gemiB § 10 Baugesetz-
buch (BauGB)

Arbeitstitel: LeyendeckerstraBe/ChristianstraBe in KdIn-
Ehrenfeld

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10. September 2015 den
Satzungsbeschluss gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass
dieser Satzung geltenden Fassung — Uber folgenden Bebau-
ungsplan sowie den Satzungsbeschluss Uber die teilweise
Aufhebung des unterliegenden Bebauungsplanes gefasst:

Bebauungsplan Nummer 63466/02 (vorhabenbezogener Be-
bauungsplan) mit gestalterischen Festsetzungen gemaB § 10
Absatz 1 Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren nach
§ 13 a Baugesetzbuch flir das Gebiet zwischen Leyendecker-
straBe und ChristianstraBe in KdIn-Ehrenfeld und Aufhebung
des unterliegenden Bebauungsplans Nummer 63470/08 im
Uberschneidungsbereich.

Arbeitstitel: LeyendeckerstraBe/ChristianstraBe in KoIn-Ehren-
feld

Der Bebauungsplan Nummer 63466/02 einschlieBlich der Be-
grindung und der aufgehobene Plan Nummer 63470/08 ein-
schlieBlich der Begriindung liegen mit dem Wirksamwerden
dieser Bekanntmachung, das heiBt, mit dem Tage der Verdf-
fentlichung im Amtsblatt der Stadt KéIn, beim Amt fir Liegen-
schaften, Vermessung und Kataster der Stadt KoIn, Plankam-
mer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679
Kélin,

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst flr
Satzungen vorgeschriebenen Verdéffentlichung tritt, werden
der Bebauungsplan Nummer 63466/02 und die Aufhebung
des Bebauungsplans Nummer 63470/08 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten tber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Beriicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
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schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Méngel bei der Durchfiihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Méngel des Abwéagungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegeniiber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.

Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Félligkeit des
Anspruchs dadurch herbeifiihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Félligkeit des Anspruchs herbeigefiihrt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungsplane nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verklindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Birgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenlber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 22. Dezember 2015

Die Oberblrgermeisterin
gez. Reker
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5  Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplinen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses iiber
die Einleitung des Verfahrens zur Aufhebung eines
Fluchtlinienplans
Arbeitstitel: ,,Rudolfplatz” in KéIn-Altstadt/Stid und
-Neustadt/Sid

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
3. Dezember 2015 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschlieBt, das Verfah-
ren zur Aufhebung des Fluchtlinienplanes 8109 fiur das Ge-
biet Rudolfplatz, PilgrimstraBe, Habsburgerring — Arbeitstitel:
»Rudolfplatz” in KéIn-Altstadt/Sid und -Neustadt/Sud — nach
§ 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch
(BauGB) einzuleiten.

Ko6ln, den 18. Dezember 2015 Die Oberbuirgermeisterin
gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit offentlich bekannt gemacht.

KdlIn, den 18. Dezember 2015 Die Oberburgermeisterin
gez. Reker

6  Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplanen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans
Arbeitstitel: Euroforum West in KdIn-Mdilheim

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
3. Dezember 2015 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschlieBt, nach § 12 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplanverfahren
(vorhabenbezogener Bebauungsplan) —Arbeitstitel: Euroforum
West in KdIn-Mulheim- einzuleiten, fur das vormals industri-
ell genutzte Gebiet dstlich des Auenwegs, westlich der ICE-
Trasse und sidlich des Griinzugs Charlier gem&B Anlage 1
mit dem Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen flr
ein neues Stadtquartier mit gemischter Nutzung aus Wohnen,
BlUro und Dienstleistungen inklusive der notwendigen Bil-
dungsinfrastruktur zu schaffen.
Ko6ln, den 22. Dezember 2015 Die Oberbirgermeisterin
gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit dffentlich bekannt gemacht.

Koln, den 22. Dezember 2015 Die Oberbirgermeisterin
gez. Reker

7 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplanen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Aufstellung eines Bebauungsplans
Arbeitstitel: ,,Gewerbepark Poll“ in KéIn-Poll

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
22. September 2005 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschliet, nach § 2 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) einen Bebauungsplan aufzustellen
flir das Gebiet umfassend die 6stliche ZubringerstraBe L 124,
die Rolshover StraBe, die Bahntrasse, die 6stlichen Grund-
stiicksgrenzen der Kleingarten, des Landschaftsverbandes
Rheinland und des TUV Rheinland (siehe Anlage 1) — Arbeits-
titel ,Gewerbepark Poll“ In KéIn-Poll — mit dem Ziel, Gewerbe-
flachen flr kleine und mittlere Betriebe zu erschlieBen.

KolIn, den 23. Dezember 2015 Die Oberburgermeisterin
gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

KdlIn, den 23. Dezember 2015 Die Oberburgermeisterin
gez. Reker

Hinweis: Die erneute Bekanntmachung erfolgt aufgrund aktu-
eller Rechtsprechung zum Bekanntmachungsverfahren.

8 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitpldnen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Aufstellung eines Bebauungsplans
Arbeitstitel: Erweiterung RheinEnergieSportpark in K&In-
Silz

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
3. Dezember 2015 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschlieBt, nach § 2 Ab-
satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) einen Bebauungsplan fir das
Gebiet der Grundstiicke der Flurstiicksnummern 69 (teilweise)
und 70 (teilweise), Flur 48, Gemarkung Kd&In-Efferen und Flur-
stlicksnummern 46, Flur 47, Gemarkung Efferen — Arbeitstitel:
Erweiterung RheinEnergieSportpark in K&In-Silz — aufzustel-
len mit dem Ziel, ein Leistungszentrum und drei weitere Trai-
ningsplatze zu schaffen.

Koln, den 23. Dezember 2015 Die Oberblrgermeisterin
gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Koln, den 23. Dezember 2015 Die Oberblirgermeisterin
gez. Reker
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9  Offentliche Bekanntmachung von Bauleitpldnen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Aufstellung eines Bebauungsplans, zur Aufhebung
eines Beschlusses zur Aufstellung eines Bebauungs-
plans, zur Aufhebung eines Beschlusses zur Einlei-
tung eines Bebauungsplanverfahrens
Arbeitstitel: Deutz-Areal in KéIn-Mulheim

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
3. Dezember 2015 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss

1. beschlieBt, nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB)
ein Bebauungsplanverfahren — Arbeitstitel: Deutz-Areal
in KéIn-Mulheim — einzuleiten fir das vormals industriell
genutzte Gebiet zwischen der ICE-Trasse, dem Bergi-
schen/Pfélzischen Ring im Osten, der nérdlichen Grenze
des Parkplatzes zwischen GrinstraBe und Bergischem
Ring, der weiteren Abgrenzung im Norden entlang der
stdlichen Grundstlicksgrenzen der Wohnbebauung sud-
lich HorststraBe (Flurstticke 673, 676, 678, 686, 680, 681,
Gemarkung Milheim, Flur 6), der DanzierstraBe und im
Westen der Deutz-Milheimer StraBe sowie fir Teile der
angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflachen mit dem Ziel,
die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir ein neues
Stadtquartier mit gemischter Nutzung aus Wohnen, Biiro,
Dienstleistungen und Gewerbe inklusive der notwendigen
Bildungsinfrastruktur zu schaffen;

2. beschlieBt, den Beschluss des Stadtentwicklungsaus-
schusses vom 12.12.2000 Uber die Aufstellung eines
Bebauungsplanes —Arbeitstitel: GrunstraBe in Kéln-Mul-
heim- fir das Gebiet zwischen Deutz-MUlheimer StraBe,
DanzierstraBe, HorststraBe, GriinstraBe, Bergischer Ring
und EisenbahnstraBe aufzuheben;

3. beschlieBt, den Beschluss des Stadtentwicklungsaus-
schusses vom 26.09.2013 Uber die Einleitung eines Be-
bauungsplanverfahrens — Arbeitstitel: Suidlich Danzier-
straBe in Kdln-Mulheim - flir das Gebiet zwischen der
ICE-Trasse, dem Bergischen/Pfélzischen Ring im Osten,
der noérdlichen Grenze des Parkplatzes zwischen Griin-
straBe und Bergischem Ring, der weiteren Abgrenzung
im Norden entlang der sudlichen Grundstiicksgrenzen
der Wohnbebauung sudlich HorststraBe (Flurstiicke 673,
676, 678, 686, 680, 681, Gemarkung Mulheim, Flur 6), der
DanzierstraBe und im Westen der Deutz-Milheimer StraBe
sowie fUr Teile der angrenzenden &ffentlichen Verkehrsfla-
chen aufzuheben.

Ko6ln, den 23. Dezember 2015 Die Oberbirgermeisterin

gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit dffentlich bekannt gemacht.

Koln, den 23. Dezember 2015 Die Oberbiirgermeisterin
gez. Reker

10 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplidnen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Offenlage eines Entwurfs zur Anderung eines Be-
bauungsplans
Arbeitstitel: Clouth-Gelénde in KéIn-Nippes, 1. Ande-
rung Fortschreibung Clouth-Gelande

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
3. Dezember 2015 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Offentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch
des Entwurfs zur 1. Anderung des Bebauungsplans Nummer
67480/03 mit gestalterischen Festsetzungen fir das Gebiet
zwischen der Niehler StraBe im Westen, der Xantener StraBe
im Norden, dem Johannes-Giesberts-Park im Osten und der
Franz-Clouth-StraBe im Sliden in K&In-Nippes

Arbeitstitel: Clouth-Gelande in KéIn-Nippes, 1. Anderung Fort-
schreibung Clouth-Gelande

Ziel der Anderung ist es, die zeichnerischen und textlichen
Festsetzungen an die neuen Gegebenheiten (u.a. Wettbe-
werbsergebnisse) anzupassen.

Hinweis: Eine Umweltprifung nach § 2 Absatz 4 Baugesetz-
buch wurde durchgefihrt.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan Nummer 67480/03 wurde eine
Umweltprifung durchgefuhrt, deren Ergebnis in Form eines
Umweltberichts Bestandteil der Begrindung wurde. Im Um-
weltbericht sind alle relevanten Auswirkungen der Planung
beschrieben.

Mit der 1. Anderung ergeben sich keine erheblichen Aus-

wirkungen fur die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und

§ 1a BauGB. Die Anderung hat im Wesentlichen kleinere An-

derungen und Anpassungen zum Inhalt, die keine zusatzlichen

Auswirkungen auf die Umwelt haben. Lediglich die beiden

Umweltbelange La&rm sowie Kulturgiter-/Denkmalschutz und

Sachgliter sind durch geringfiigige Anderungen betroffen.

Es sind folgende Arten umweltbezogener Informationen ver-

fugbar:

— Mensch, Gesundheit, Bevdlkerung
Larm: Schalltechnische Stellungnahme des Stadtpla-
nungsamtes der Stadt KdIn aus Mai 2007 mit Aussagen
zur Larmbelastung durch StraBen- und Schienenver-
kehrslarmimmissionen, Fluglarm sowie Gewerbe- und In-
dustrieldrm, ergénzt um die verkehrlichen Auswirkungen
der Planung aus Juni 2008 sowie um die Neuberechnung
der Larmpegelbereiche bei freier Schallausbreitung aus
Juni 2015.

- Kulturgiter-/Denkmalschutz und Sachguter
Stellungnahme des Amtes flr Denkmalschutz und Denk-
malpflege aus August 2015.

Die &ffentliche Auslegung des Entwurfs zur 1. Anderung des
Bebauungsplans Nummer 67480/03 mit Begrindung erfolgt
in der Zeit vom 21. Januar bis 22. Februar 2016 einschlieB3-
lich beim Stadtplanungsamt (Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2,
50679 Koln,

von 8 bis 16 Uhr,
von 8 bis 18 Uhr,

Montag und Donnerstag
Dienstag
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Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

in Zimmer 09 B 08.

Wéhrend der Auslegungsfrist kdnnen Stellungnahmen abge-
geben werden, Uber die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen kdnnen bei der Beschlussfas-
sung Uber den Bebauungsplan unbertcksichtigt bleiben. Ein
Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzuléssig,
wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung
(§ 3 Absatz 2 Baugesetzbuch) nicht oder verspatet geltend ge-
macht hat, aber hatte geltend machen koénnen.

Kd&In, den 17. Dezember 2015 Die Oberbiirgermeisterin,
in Vertretung
gez. Franz-Josef Hoing,

Beigeordneter

11  Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplinen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Offenlage eines Bebauungsplan-Entwurfs
Arbeitstitel: Gauweg in KéIn-Buchheim

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
3. Dezember 2015 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Offentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch des
Bebauungsplan-Entwurfs (vorhabenbezogener Bebauungs-
plan) Nummer 72477/04 mit gestalterischen Festsetzungen fur
das Gebiet stidlich des Gauweges bis zur Wichheimer StraBe
zwischen der StraBe Klein Herl und den Gleisanlagen (aus-
genommen die Grundstlicke Klein Herl 15 bis 17 sowie Wich-
heimer StraBe 169 bis 171)

Arbeitstitel: Gauweg in KéIn-Buchheim

Ziel der Planung ist es, Wohnen, eine Kindertagesstatte sowie
einen o6ffentlichen Griinzug mit einem Spielplatz festzusetzen.

Hinweis: Eine Umweltprifung nach § 2 Absatz 4 Baugesetz-
buch wurde durchgefiihrt. Es sind folgende Arten umweltbe-
zogener Informationen verfligbar:

— ACCON Environmental Consultants GmbH: Gutachterli-
che Stellungnahme zu der Gerduschsituation im Bereich
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit dem Ar-
beitstitel ,Gauweg“ in KéIn-Buchheim, Marz 2013: Unter-
suchung von StraBen- und Schienenverkehrsldrm, plan-
bedingter Mehrverkehrslarm, Auswirkung von Varianten
der La&rmschutzwande;

— ACCON Environmental Consultants GmbH: Erg&nzende
Stellungnahme zur Gerauschsituation, September 2014:
Minderung von Varianten der Larmschutzwand entlang
der Stadtbahntrasse;

— ADU cologne Institut fur Immissionsschutz: Untersuchung
zu den Erschitterungsimmissionen aus dem Schienen-
verkehr (KVB Linie 1) im Bebauungsplan ,Kieskaulerweg”
in KéIn-Merheim, September 2011: Auswertung zum Ana-
logschluss Uber Erschiitterungen der Stadtbahnlinie 3;

Ausgegeben am 13. Januar 2016
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— Beratungsgesellschaft NATUR dbR: Wohnbebauung

»~Gauweg“ in Koéln-Buchheim. Fachbeitrag Naturschutz:
Artenschutzrechtliche Prifung (Stufe I) zu Vogeln, Fle-
dermausen, Amphibien, April 2013: Auswertung der Liste
gesetzlich geschutzter Tierarten im Bereich des Mess-
tischblattes 5008 (nach LANUV NRW) im Biotoptyp ,Fett-
wiesen und Weiden“ und deren Vorkommenswahrschein-
lichkeit im Plangebiet;

—  Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft mbH: Verkehrliche Stel-

lungnahme zum Bauvorhaben Gauweg in Kéln-Buchheim,
1. Fertigung, September 2012: Leistungsféhigkeit der
Knoten und Verkehr auf den StraBen am Plangebiet, Ver-
kehrserzeugung durch B-Planumsetzung;

— Geotechnik Budinger — Fein — Welling GmbH: Geotech-

nisches Gutachten zu den Baugrundverhaltnissen im Be-
reich des geplanten BVH: RH ,Gauweg‘, KéIn-Buchheim,
April 2011: Bodenuntersuchungen hinsichtlich Bodenver-
unreinigungen und Tragfahigkeit des Bodens;

— simuPLAN Ingenieurbiro fir numerische Simulation: Bau-

vorhaben Gauweg in KoIn-Buchheim. Fachgutachten
zu den Luftschadstoffimmissionen, April 2013: Untersu-
chung der verkehrsbedingten Luftschadstoff Immissionen
(NOx und Feinstaub) insbesondere des Verkehrs der BAB
A 3;

— urbane gestalt johannes bdéttger landschaftsarchitekten:

Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. 72477/04 ,,Gauweg“ in KdIn-
Buchheim, Stand 30.07.2015: Bearbeitung der Eingriffsre-
gelung, Aussagen zum vorhandenen Vegetationsbestand,
Darstellung von BegrinungsmaBnahmen, Ausgleichs-
maBnahmen und grinordnerische MaBnahmen (geplanter
Grunzug, PflanzmaBnahmen in der geplanten Wohnsied-
lung);

— ein Umweltbericht, der sich neben den genannten Belan-

gen mit den Auswirkungen auf folgende Schutzguter be-
fasst: Bedarf an Grund und Boden, Pflanzen (Biotopstruk-
turen, Eingriff/Ausgleich), Tiere Artenschutz, Natur und
Landschaft, Mensch und Gesundheit (insbesondere Larm,
StraBen-, Schienen- sowie Flugldrm; Erschitterungen
durch Strassenbahntrasse, Gefahrenschutz, Hochwas-
serrisiko), Luft (Luftschadstoffe, Emissionen und Immissi-
onen), Klima/Kaltluft/Ventilation (Auswertung Klimafunkti-
onskarte der Stadt KéIn ), Boden (Auswertung Bodenkarte
NRW; Aussagen zu nattrlichen Bodenfunktionen),Wasser/
Grundwasser (Grundwasserbildung, Versickerung Nieder-
schlagswasser) Erneuerbare Energien, Landschaftsbild,
Wirkungsgefige und Wechselwirkungen der einzelnen
Schutzgtter untereinander.

Die ¢ffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs Num-
mer 72477/04 mit Begriindung erfolgt in der Zeit vom 21. Ja-
nuar bis einschlieBlich 22. Februar 2016 beim Stadtplanungs-
amt (Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kdln,

Montag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,
Dienstag von 8 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

in Zimmer 09 B 09.
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Wahrend der Auslegungsfrist kdnnen Stellungnahmen abge-
geben werden, Uber die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen kdénnen bei der Beschlussfas-
sung Uber den Bebauungsplan unberiicksichtigt bleiben. Ein
Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzuléssig,
wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung
(§ 3 Absatz 2 Baugesetzbuch) nicht oder verspatet geltend ge-
macht hat, aber hatte geltend machen kénnen.

Ko6In, den 15. Dezember 2015 Die Oberblirgermeisterin,
in Vertretung

gez. Franz-Josef Hoing,
Beigeordneter

12 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitpldnen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Einleitung und Offenlage eines Fluchtlinienplans zum
Zwecke der Aufhebung
Arbeitstitel: Am Kolner Brett/HelmholtzstraBe in KoIn-
Ehrenfeld

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
5. November 2015 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss

1. beschlieBt, das Verfahren zur Aufhebung des Fluchtlini-
enplanes 456 fir das Gebiet zwischen Venloer StraBe,
LeyendeckerstraBe, Vogelsanger StraBe und Melatener
Weg in Koln-Ehrenfeld — Arbeitstitel: Am Kolner Brett/
HelmholtzstraBe in KéIn-Ehrenfeld — nach § 2 Absatz 1
in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch (BauGB)
einzuleiten und ihn zum Zwecke der Aufhebung mit der
als Anlage beigefligten Begriindung und den nach Ein-
schatzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen nach § 3 Absatz 2
BauGB o6ffentlich auszulegen;

2. beschlieBt, von einer friihzeitigen Beteiligung der Offent-
lichkeit nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BauGB abzu-
sehen.

Hinweis: Es wurde eine Umweltprifung nach § 2 Absatz 4
Baugesetzbuch einschlieBlich Prognose der Nullvariante (Plan
wird nicht aufgehoben) durchgefihrt. Fir die Umweltbelange
nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1 a Baugesetzbuch wurden
keine erheblichen Auswirkungen festgestellt. Uberwachungs-
maBnahmen nach § 4 ¢ Baugesetzbuch ergeben sich nicht.

Die offentliche Auslegung des aufzuhebenden Fluchtlinien-
plans Nummer 456 mit Begrindung erfolgt in der Zeit vom
21. Januar bis 22. Februar 2016 einschlieBlich beim Stadtpla-
nungsamt (Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kaln,
Montag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,
Dienstag von 8 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

in Zimmer 09 B 03.

Ausgegeben am 13. Januar 2016
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Waéhrend der Auslegungsfrist kdnnen Stellungnahmen abge-
geben werden, Uber die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen kdnnen bei der Beschlussfas-
sung Uber den Bebauungsplan unberiicksichtigt bleiben. Ein
Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzuléssig,
wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung
(§ 3 Absatz 2 Baugesetzbuch) nicht oder verspatet geltend ge-
macht hat, aber hatte geltend machen kénnen.

Koln, den 4. Dezember 2015 Die Oberblrgermeisterin
gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Koln, den 4. Dezember 2015 Die Oberblrgermeisterin
gez. Reker

13 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplidnen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Einleitung und Offenlage eines Durchfiihrungsplans
zum Zwecke der Teilaufhebung
Arbeitstitel: ClarenbachstraBe in K&In-Lindenthal

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
3. Dezember 2015 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschlieBt, das Verfahren
zur Teilaufhebung des Durchflihrungsplanes 64449/02 fiir das
Gebiet zwischen Aachener StraBe, UniversitatsstraBe, Direner
StraBe und KlosterstraBe in KéIn-Lindenthal — Arbeitstitel: Cla-
renbachstraBe in KdIn-Lindenthal — nach § 2 Absatz 1 in Ver-
bindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch (BauGB) einzuleiten
und ihn zum Zwecke der Aufhebung mit der als Anlage beige-
fugten Begriindung und den nach Einschatzung der Gemein-
de wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen nach § 3 Absatz 2 BauGB &ffentlich auszulegen.

Hinweis: Es wurde eine Umweltprifung nach § 2 Absatz 4
Baugesetzbuch einschlieBlich Prognose der Nullvariante (Plan
wird nicht aufgehoben) durchgefuhrt. Fir die Umweltbelange
nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1 a Baugesetzbuch wurden
keine erheblichen Auswirkungen festgestellt. Uberwachungs-
maBnahmen nach § 4 ¢ Baugesetzbuch ergeben sich nicht.

Die offentliche Auslegung des teilaufzuhebenden Durchfiih-
rungsplans Nummer 64449/02 mit Begriindung erfolgt in der
Zeit vom 21. Januar bis 22. Februar 2016 einschlieBlich beim
Stadtplanungsamt (Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679
Koln,

Montag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,
Dienstag von 8 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

in Zimmer 09 B 20.
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Wahrend der Auslegungsfrist kdnnen Stellungnahmen abge-
geben werden, Uber die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen kdénnen bei der Beschlussfas-
sung Uber den Bebauungsplan unberiicksichtigt bleiben. Ein
Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzuléssig,
wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung
(§ 3 Absatz 2 Baugesetzbuch) nicht oder verspatet geltend ge-
macht hat, aber hatte geltend machen kénnen.

Ko6ln, den 22. Dezember 2015 Die Oberblirgermeisterin
gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Ko6ln, den 22. Dezember 2015 Die Oberblirgermeisterin
gez. Reker

14 Bekanntmachung
Die Untere Jagdbehorde fiihrt die Jagerpriifung in
diesem Jahr vom 18. April bis 21. April 2016 durch

Schriftlicher Teil:
Prifungsort:

18.04.2016 ab 15.00 Uhr
Stadthaus Deutz-Westgebaude
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 K&ln
Raum 16 F 43

19.04.2016 ab 9.00 Uhr
SchieBstand KalkstraBe
KalkstraBe 157

51377 Leverkusen

SchieBpriifung:
Prufungsort:

Mundl.-prakt. Teil:
Priafungsort:

20.04. und 21.04.2016 ab 8.00 Uhr
Gut Leidenhausen

Gut Leidenhausen 1A

51147 Koln

Die Nachprifung wird am 01.09.2016 ab 9:00 auf dem SchieB3-
stand in Leverkusen und fir den miindl.-prakt. Teil ab 14:00 in
Gut Leidenhausen stattfinden.

Anmeldeschluss ist der 18.02.2016 und fur die Nachprtfung
der 01.07.2016.

Zustandige Stelle:

Amt flr Landschaftspflege und Griinflachen,
Untere Jagd- und Fischereibehérde der Stadt Kaéin,
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kd&ln

Stadthaus Deutz — Westgebaude —

Raum 11 F 42 oder 11 F 43

Tel.: 221-25181 oder 221-22137
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15 Bestatigungsvermerk und Ergebnisverwendungsbe-
schluss fiir das Geschéftsjahr 2014 der Koelnmesse
GmbH, Koéin

Die Gesellschafterversammlung der Koelnmesse GmbH, KolIn,
hat am 17. Juni 2015 den Jahresabschluss zum 31. Dezember
2014 festgestellt und Uber die Ergebnisverwendung wie folgt
beschlossen:

Die Gesellschafterversammlung folgt dem Vorschlag der Ge-
schéftsfuhrung und den Empfehlungen des Finanzausschus-
ses vom 15. Juni 2015 und des Aufsichtsrates vom 16. Juni
2015 und beschlieBt, gemaB § 19 Absatz 7 Buchstabe b) des
Gesellschaftsvertrages der Koelnmesse GmbH, den im Ge-
schéftsjahr 2014 erwirtschafteten Bilanzgewinn der Koeln-
messe GmbH in Hohe von 11.147.866,24 Euro auf neue Rech-
nung vorzutragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom
18. Januar bis 5. Februar 2016 vormittags von 09.00 — 12.00
Uhr im Messehochhaus, 6. Etage, Zimmer 11, zur Einsicht-
nahme aus und wurden zusétzlich im elektronischen Bundes-
anzeiger in der Ausgabe vom 26. Oktober 2015 veréffentlicht.

Die mit der Priifung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft BDO AG,
Koéln, hat am 18. Mai 2015 folgenden Bestatigungsvermerk
erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang, der mit dem An-
hang des Konzernabschlusses zusammengefasst ist — unter
Einbeziehung der Buchfiihrung der Koelnmesse GmbH, Kaolin,
sowie den von ihr aufgestellten Konzernabschluss — beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang,
der mit dem Anhang des Jahresabschlusses zusammenge-
fasst ist, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel — und
den zusammengefassten Lagebericht der Koelnmesse GmbH,
Koln, fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum
31. Dezember 2014 gepriift. Die Buchflihrung und die Aufstel-
lung von Jahres- und Konzernabschluss sowie dem zusam-
mengefassten Lagebericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergdnzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgefliihrten Prifungen eine
Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchfiihrung sowie den Konzernabschluss und Uber den zu-
sammengefassten Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahres- und Konzernabschlusspriifung nach
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungs-
maBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die
Prifung so zu planen und durchzuflihren, dass Unrichtigkei-
ten und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss und den Konzernabschluss unter Beachtung
der Grundsétze ordnungsméaBiger Buchflihrung und durch den
zusammengefassten Lagebericht der Gesellschaft und des
Konzerns vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prifungshand-
lungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und
Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
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schaft und des Konzerns sowie die Erwartungen tber mdg-
liche Fehler berticksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buch-
fuhrung, Jahres- und Konzernabschluss und zusammenge-
fassten Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns Uber-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung
umfasst die Beurteilung der Rechnungslegungsinformationen
der in den Konzernabschluss einbezogenen Teilbereiche, der
Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten
Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsdtze und der we-
sentlichen Einschdtzungen der gesetzlichen Vertreter sowie
die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahres- und Kon-
zernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts
der Gesellschaft und des Konzerns. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage fir
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifungen haben zu keinen Einwendungen geflhrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei den Priifungen
gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahres- und Kon-
zernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergan-
zenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und ver-
mitteln unter Beachtung der Grundsdtze ordnungsmaBiger
Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entspre-
chendes Bild der Vermbgens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft und des Konzerns. Der zusammengefasste La-
gebericht der Gesellschaft und des Konzerns steht in Einklang
mit dem Jahres- und Konzernabschluss, vermittelt insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und des
Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Geschéftsfiihrung

Gerald Bose Katharina C. Hamma Herbert Marner
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Postvertriebsstiick — Entgelt bezahlt
G 2663

Offentliche Sitzungen der Ausschiisse und Bezirksvertretungen

18.01.2016 | Integrationsrat 18.01.2016 | Bezirksvertretung Milheim
Historisches Rathaus, Bezirksrathaus Milheim,
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) VHS-Saal, Erdgeschoss,
15.00 Uhr Wiener Platz 2a, 51065 Koln

17.00 Uhr

Ausschuss Schule und Weiterbildung
Rathaus Spanischer Bau,

Ratssaal

16.00 Uhr

19.01.2016 e Ausschuss Kunst und Kultur

e Betriebsausschuss Biihnen der Stadt Koin

e Betriebsausschuss Guirzenich-Orchester

e Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum &
Fondation Corboud

Historisches Rathaus,

Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18)

15.30 Uhr

Verkehrsausschuss
Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)

16.00 Uhr
21.01.2016 | e Ausschuss fir Umwelt und Griin 21.01.2016 | Bezirksvertretung Chorweiler
e Betriebsausschuss Abfallwirt-schaftsbetrieb der Bezirksrathaus Chorweiler
Stadt Kdin Handwerkerhof, Athener Ring 3, 50765 Kdln
Historisches Rathaus, 17.00 Uhr
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18)
16.00 Uhr

Liegenschaftsausschuss

Rathaus Spanischer Bau,
Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119)
16.30 Uhr

Sportausschuss

Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr

Nahere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt KdIn unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ fiir die Ausschisse und
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ flir die Bezirke.

Die Sitzungen des Rates der Stadt Kdln, 6ffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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	15 Bestätigungsvermerk und Ergebnisverwendungsbeschluss für das Geschäftsjahr 2014 der Koelnmesse GmbH, Köln
	Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen





